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ERSTER TEIL : ALLGEMEINES 

1. Einleitung 

1.1 Anlass 

Der Bundesbeschluss zum Atomgesetz vom 6. Oktober 1978 (SR 732,01) legt in 

Artikel 3 fest, dass die Rahmenbewilligung für Kernreaktoren nur erteilt 

wird, wenn die dauernde, sichere Entsorgung und Endlagerung der aus der An­

lage stammenden radioaktiven Abfälle gewährleistet ist; im Uebergangsrecht 

spricht Artikel 12 als Bedingung für die Inbetriebnahmebewilligung von ei­

nem Projekt, das dafür Gewähr bietet. Diese Bestimmung wurde auch auf die 

bestehenden Kernkraftwerke ausgedehnt. In verschiedenen Verfügungen knüpf­

ten das Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (1978; Beznau, 

Mühleberg, Gösgen) und der Bundesrat (1979; Leibstadt) den Betrieb der 

Kernkraftwerke an die Bedingung, dass bis 31.Dezember 1985 ein Projekt vor­

liege, welches für die sichere Entsorgung und Endlagerung der aus den Kern­

kraftwerken stammenden radioaktiven Abfälle Gewähr biete. Die Betreiber der 

Kernkraftwerke beauftragten daraufhin die Nationale Genossenschaft für die 

Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) mit der Ausarbeitung des verlangten 

Projekts. 

Am 23. Januar 1985 überreichte die Nagra ihr "Projekt Gewähr 1985" den Be­

hörden; die Einreichung wurde gleichentags mit Briefen der Kraftwerksbe­

treiber an das Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement bestätigt. 

Neben anderen Fachstellen des Bundes hat auch die Hauptabteilung für die 

Sicherheit der Kernanlagen (HSK) die Aufgabe, das Projekt Gewähr - wie es 

allgemein bezeichnet wird - zu begutachten und dabei speziell die Fragen 

der Endlagersicherheit zu beurteilen. Das vorliegende Gutachten ist das Er­

gebnis dieser Beurteilung. 

Da die Nagra im Rahmen ihres allgemeinen Auftrags ihre Tätigkeit ohnehin 

auf die Planung, Grundlagenbeschaffung und Projektierung von Endlagern aus-
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gerichtet hatte, ging es für sie darum, ihre Arbeiten im Hinblick auf das 

Projekt mittelfristig zu intensivieren und zu beschleunigen, ohne dabei die 

langfristige Vorbereitung von Endlagern als ihre Hauptaufgabe aus den Augen 

verlieren zu müssen. So stützt sich heute das Projekt Gewähr auf eine gros­

se Zahl von Studien zu spezifischen Themen der Endlagerung und insbesondere 

auch auf eine Reihe von erdwissenschaftlichen Felduntersuchungen und Son­

dierbohrungen. 

Das Projekt Gewähr ist eine Studie, mit der die sichere Endlagerung der 

radioaktiven Abfälle als machbar nachgewiesen werden soll; es ist jedoch 

nicht ein Gesuch für tatsächlich auszuführende Endlager. Soll später 

einmal ein Endlager errichtet werden, so sind dafür eine Reihe von Bewilli­

gungen, angefangen mit der Rahmenbewilligung, nötig, die heute noch gar 

nicht zur Diskussion stehen. Das Projekt Gewähr soll kein Präjudiz für spä­

tere Endlagerbewi1Ìigungen schaffen, weder was das Lagerkonzept noch was das 

Wirtgestein und die Standortregion betrifft. Ebensowenig schafft auch das 

Gutachten der HSK ein Präjudiz für spätere Gutachten zu Gesuchen, noch ist 

es eine vorweggenommene Beurteilung von Endlagerstandorten. 

1.2 Quellen 

Die HSK stützt sich bei ihrer Bearbeitung und Begutachtung des Projekts Ge­

währ auf eine Reihe von Berichten und auf Zusatzinformationen verschiedener 

Art. 

Die Dokumentation des Projekts Gewähr, die am 23. Januar 1985 eingereicht 

wurde, liegt als achtbändiger Projektbericht NGB 85-01...,.OB vor. Die Bän­

de sind im Literaturverzeichnis einzeln aufgezählt. Der erste Band enthält 

das Konzept und die Zusammenfassung des Projekts, der zweite Band ist den 

radioaktiven Abfällen und ihren Eigenschaften gewidmet. Je drei Bände be­

fassen sich mit den Endlagern für hochaktive Abfälle (C-Lager) und für 

schwach- und mittelaktive Abfälle (B-Lager): Bautechnik und Betrieb 



- 7 

(03/06), System der Sicherheitsbarrieren (04/07), Sicherheitsbericht 

(05/08), 

Als wichtiges Quellenmaterial zu Gewähr veröffentlichte die Nagra ferner 

ca. 150 technische Berichte, in denen Spezialprobleme behandelt oder 

üntersuchungsergebnisse dargestellt sind. Im Literaturverzeichnis sind nur 

die hier zitierten Berichte, unter der Bezeichnung NTB (Nagra Technischer 

Bericht), aufgeführt; eine vollständige Liste findet sich in allen Projekt­

bänden NGB 85. Einige der technischen Berichte erschienen erst nach Einrei­

chung des Projekts Gewähr, doch standen der HSK mit wenigen Ausnahmen die 

für die Begutachtung wesentlichen Berichte seit Januar 1985 zumindest im 

Vorabdruck zur Verfügung. 

Auf Wunsch der HSK verfasste die Nagra einen Nachbericht zu Gewähr [1], der 

sich zur Ausdehnung kristalliner Wirtgesteine in der Nordschweiz und zu hy­

drogeologischen und sicherheitstechnischen Fragen äussert. Er wurde der HSK 

am 19, Dezember 1985 als vorläufiger Vorabdruck zugestellt. 

Die Sondierbohrungen der Nagra in der Nordschweiz sind eine weitere wichti­

ge Informationsquelle. Sie sind von Aufsichtskommissionen begleitet, in 

denen die HSK jeweils mit zwei Mitarbeitern vertreten ist. Das gab ihr Ge­

legenheit, die Bohrungen intensiv zu verfolgen, und ermöglichte ihr, sich 

ein eigenes Bild über die Sondierergebnisse und die Auswertungen zu machen. 

In den Viertel Jahresberichten, welche die Nagra zuhanden der Aufsichtskom­

missionen erarbeitete, findet sich ein reichhaltiges Material an Rohdaten. 

Bis wenige Monate vor der Einreichung des Projekts Gewähr sind die Auswer­

tungen der Sondierbohrungen noch in das Projekt eingeflossen; seither sind 

weitere Ergebnisse angefallen, welche die HSK in der Begutachtung ebenfalls 

berücksichtigt. Bis Sommer 1984 waren fünf Sondierbohrungen abgeschlossen. 

Die sechste und bisher letzte Bohrung, Leuggern, erreichte die Endtiefe im 

Februar 1985 und konnte daher von der Nagra nicht mehr für das Projekt Ge­

währ verwertet werden; sie verdient aber eine gewisse Aufmerksamkeit, weil 

sie der Bohrung Böttstein, die für das Projekt als Referenzbohrung dient, 

geographisch am nächsten liegt. Da somit Informationen verwendet wurden, 

die erst nach Einreichung des Projekts vorlagen, geht die Beurteilung der 
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HSK ein Stück weit über das in den Gewährsberichten dokumentierte Projekt 

hinaus und berücksichtigt auch neuere Ergebnisse; solche finden sich teil­

weise auch in den seither veröffentlichten technischen Berichten der Nagra. 

In periodischen Sitzungen mit der Nagra liess sich die HSK ferner über Ein­

zelheiten des Projekts Gewähr orientieren. Mehrere Sitzungen fanden im Jah­

re 1984 als Vorbereitung auf das kommende Projekt statt; nach dessen Ein­

reichung dienten die Sitzungen dazu. Präzisierungen und Ergänzungen anzu­

bringen und allfällig entstehende Missverständnisse zu beseitigen. 

1.3 Vorgehen der HSK 

Das Projekt Gewähr umfasst die Endlagerung aller Sorten von Abfällen, die 

in der Schweiz zu beseitigen sind. Entsprechend der Gewichtung in der Defi­

nition von "Gewähr" (Kapitel 2.1) konzentriert jedoch die HSK ihre Begut­

achtung auf die hochaktiven Abfälle und somit auf das C-Lager. Auf die di­

rekte Endlagerung abgebrannter Brennelemente, die auch im Projekt Gewähr 

nur kurz gestreift wird (Anhang in NGB 85-05), geht die HSK in diesem Gut­

achten nicht ein, da für die schweizerischen Brennelemente heute die 

Wiederaufarbeitung vorgesehen ist. Im Vordergrund des Interesses steht die 

langfristige Sicherheit eines Endlagers nach dem Verschluss, die am stärk­

sten mit der Gewährsfrage der Machbarkeit verknüpft ist. Die HSK nimmt an, 

dass die radiologische Sicherheit während des Betriebs eines Endlagers, al­

so in der Phase der Einlagerung, weitgehend nach den in der Kerntechnik 

üblichen und bewährten Grundsätzen gewährleistet werden kann, weshalb sie 

nicht näher auf die Betriebsphase eingeht. Das Gutachten der HSK behandelt 

somit als Hauptaufgabe die Nachverschlussphase des C-Lagers (zweiter Teil), 

und als Nebenaufgabe die Nachverschlussphase des B-Lagers (dritter Teil). 

Das Gutachten ist primär eine Stellungnahme zum vorgelegten Projekt der 

Nagra, geht aber dort darüber hinaus, wo wichtige Aspekte der Gewährsfrage 

im Projekt selbst wenig zum Ausdruck kommen. 
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Seit längerer Zeit bereitete sich die HSK auf die Beurteilung von Sicher­

heitsanalysen für Endlager vor, indem sie verschiedene Modellstudien durch­

führte, mit denen sie sich die Beurteilungsgrundlagen beschaffen und die 

Methodik der Sicherheitsanalyse aneignen konnte. Sie bediente sich dabei 

der Mithilfe von Sachverständigen aus den folgenden zwei Firmen: 

- Basler & Hofmann, Ingenieure und Planer AG, Zürich 

- Colombi Schmutz Dorthe AG, Beratende Ingenieure und Geologen, Bern 

Die wichtigsten Modellstudien, die aus dieser Zusammenarbeit entstanden, 

sind im Literaturverzeichnis aufgeführt [HSK-E7, -ES, -E9]. Die Bearbeiter 

dieser Modellstudien nahmen auch an der Begutachtung des Projekts Gewähr 

teil. 

Von den verschiedenen Elementen oder Barrieren, die die Sicherheit eines 

Endlagers gewährleisten sollen, und von den mannigfachen Ereignissen oder 

Mechanismen, die diese Sicherheit beeinträchtigen könnten, sind nicht alle 

gleich wichtig. Es ging der HSK also zunächst darum, die wichtigsten Ele­

mente zu identifizieren und Schwerpunkte zu bilden. Anschliessend wurden 

die Schwerpunkte vertieft bearbeitet. Ein solches Vorgehen drängte sich 

auch auf, weil die HSK in der kurzen Zeit mit ihren vergleichsweise be­

scheidenen personellen Mitteln die Arbeiten der Nagra nicht in vollem Um­

fang nachvollziehen konnte. In diesem Sinne ist die Beurteilung nicht 

lückenlos, aber die HSK ist überzeugt, dass sie mit diesem Vorgehen die we­

sentlichen Aspekte erfasst und in die Begutachtung mit einbezogen hat, und 

dass die weniger ausführlich bearbeiteten Teile auch bei vertiefter Be­

trachtung die Schlussfolgerungen nicht wesentlich zu beeinflussen vermöch­

ten. 

Zur Begutachtung des Projekts Gewähr zog die HSK mehrere externe Stellen 

bei. Neben den beiden erwähnten Firmen benötigte sie die Mithilfe von Ex­

perten, die Spezialprobleme zu bearbeiten hatten; sie sind in der folgenden 

Liste zusammen mit den Auftragsthemen aufgezählt: 
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- Prof. M.O, Speidel, ETH Zürich (Endlagerbehälter) 

- Prof, H.P. Laubscher, Universität Basel (Tektonik der Nordschweiz) 

- Prof. C. Schindler, ETH Zürich (Geologie des B-Lagers) 

- U.K. Atomic Energy Authority, Harwell, England (hydrodynamisches Rechen­

model 1 ) 

- Prof. J. Toth, Hydrogeological Consulting Ltd, Edmonton, Canada 

(Hydrogeologie) 

- Prof. W.S. Fyfe, University of Western Ontario, London, Canada (Geochemie) 

- Dr. B. Fritz, Centre National de la Recherche Scientifique, Strasbourg, 

France (Bentonit) (gemeinsamer Experte der HSK und der Untergruppe Geolo­

gie der Arbeitsgruppe des Bundes für die nukleare Entsorgung) 

Ferner standen der HSK auch zwei Expertisen zur Verfügung, welche die 

Untergruppe Geologie von Mitgliedern hatte ausarbeiten lassen: 

~ Dr. A. Parriaux, EPF Lausanne (Hydrogeologie) 

- Prof. L. Rybach, ETH Zürich (Géothermie) 

Alle Expertenberichte sind im Literaturverzeichnis aufgeführt. 

Aus den Beiträgen dieser Experten und aus eigener Beurteilung der wichtigen 

Sicherheitselemente konnte sich die HSK ein Gesamtbild darüber machen, 

wie sich das Endlagersystem als Ganzes verhält. Die globale Sicherheitsana­

lyse überprüfte sie mit eigenen Mitteln. 

Bei der Beurteilung des Projekts Gewähr steht zunächst die Frage im Vorder­

grund, ob das Projekt die geforderte Gewähr für eine sichere Endlagerung 

zu erbringen vermag. Daneben bietet das Projekt aber auch eine sehr gute 

Gelegenheit zu einer Bestandesaufnahme und Lagebestimmung in der schwei­

zerischen Endlagerplanung, die letztlich auf reale Endlager ausgerichtet 

sein muss. Es gestattet damit allen beteiligten Stellen, zu beurteilen, wo 

man steht, und die weiteren Schritte zu diskutieren. Aus diesem Grunde äus­

sert sich die HSK auch zum weiteren Vorgehen und versucht aus ihrer Sicht, 

die wichtigsten Lücken, die durch fortgesetzte und zusätzliche Untersuchun­

gen noch abzudecken sind, zu erfassen und Prioritäten vorzuschlagen. 
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1.4 Aufbau des Gutachtens 

Die Berichterstattung über die Begutachtung der HSK erfolgt in zwei getrenn­

ten Teilen: 

" Gutachten 

Das vorliegende Gutachten fasst die technische Beurteilung der einzelnen 

Sicherheitselemente zusammen, ohne Darstellung von vielen technischen De­

tails, und bildet daraus eine Gesamtbeurteilung. 

- Technischer Bericht 

Der Technische Bericht zum Gutachten stellt die sachbezogenen Grundlagen 

des Gutachtens zusammen. Er enthält eine vertiefte Besprechung und Beur­

teilung der wichtigen Fachprobleme zu den einzelnen Sicherheitselementen 

und geht auch auf Einzelheiten ein. Hingegen ist es nicht Zweck des 

Technischen Berichts, eine abschliessende Gesamtbewertung des Projekts 

Gewähr zu geben. 

Das Gutachten ist wie folgt gegliedert. Der erste Teil enthält die allge­

meinen Bemerkungen. Nach der Einleitung (1. Kapitel) schildert die HSK im 

2. Kapitel die Grundlagen, auf die sie die Beurteilung des Projekts Gewähr 

abstützte. Dazu gehören die Definition des Begriffs "Gewähr" und die 

Schutzziele, die für die Beurteilung der Endlagersicherheit den Massstab 

abgeben. Ferner äussert sich die HSK auch dazu, was von einem Sicherheits­

nachweis für Endlager erwartet werden kann und welche Besonderheiten ihm 

eigen sind. Im 3. Kapitel geht die HSK auf einige Gesichtspunkte aus dem 

Umfeld des Projekts Gewähr ein, die nach ihrer Ansicht bei der Gesamtbeur­

teilung des Projekts ebenfalls zu beachten sind. Neben einigen Erläuterun­

gen zur Bedeutung des Projekts Gewähr werden dort auch die radioaktiven Ab­

fälle hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit in der Perspektive unserer Zivili­

sation betrachtet, weil nur so eine die Verhältnismässigkeit wahrende Beur­

teilung möglich ist; ebenso wird kurz auf andere Endlagermöglichkeiten ein­

gegangen. 

Der zweite Teil befasst sich mit dem Projekt für ein Endlager vom Typ C 

(hochaktive Abfälle). Im 4. Kapitel stellt die HSK die Grundzüge des 
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Projekts zusammen, wobei sie auch kurz auf die diesbezüglichen Untersu­

chungsprogramme der Nagra eingeht. Die Frage, ob mit dem vorgelegten 

Projekt die verlangte Gewähr geboten sei, wird unterteilt in die zwei 

Hauptfragen des Sicherheitsnachweises und der Standortsuche. Das 5, Kapitel 

bildet den umfangreichsten Teil des Gutachtens, Es umfasst die technische 

Beurteilung sowohl der wichtigsten Komponenten des Endlagersystems als 

auch der Sicherheitsanalyse des Gesamtsystems. Es handelt sich immer um Zu­

sammenfassungen der entsprechenden Kapitel aus dem Technischen Bericht. Am 

Schluss des Kapitels (5,16) gibt die HSK ihre Empfehlungen für das weitere 

Vorgehen und erwähnt die wichtigsten offenen Punkte, deren sich nach ihrer 

Ansicht die zukünftige Forschung und Entwicklung mit Priorität annehmen 

sollte. Im 6. Kapitel nimmt die HSK eine Gesamtbewertung des Projekts für 

ein C-Lager vor. Zuerst beurteilt sie die Beschaffung der wissenschaftlich­

technischen Grundlagen des Projekts durch die Nagra, anschliessend legt sie 

ihre Gesamtbeurteilung dar. 

Der dritte Teil enthält die Begutachtung des Projekts für ein Endlager vom 

Typ B (schwach- und mittelaktive Abfälle). Das 7. Kapitel umfasst die tech­

nische Beurteilung, und das 8, Kapitel gibt die Gesamtbeurteilung, Entspre­

chend dem geringeren Gewicht des B-Lagers für die Gewährsfrage ist der 

dritte Teil kürzer gehalten. 
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2. Beurteilungsgrundlagen 

2.1 Definition von "Gewähr" 

Der Bundesbeschluss zum Atomgesetz äussert sich nicht näher dazu, was unter 

den Begriffen "gewährleisten" und "Gewähr" zu verstehen sei. Die Arbeits­

gruppe des Bundes für die nukleare Entsorgung (AGNEB) schlug deshalb im 

Jahre 1982 eine Definition vor [2], Nach der AGNEB-Definition soll das 

Projekt Gewähr "die grundlegenden Zweifel an der Durchführbarkeit der Ab-

fallbeseitigung ausräumen" und "anhand eines ModelIbeispiels dem Bundesrat 

mögliche Lösungswege zeigen, die aufgrund des gültigen Standes von Wissen­

schaft und Technik mit grosser Wahrscheinlichkeit gangbar sind"; ein ausfüh­

rungsreifes Projekt ist nicht verlangt. Die Definition enthält weiter eine 

Reihe von Forderungen, die an das Projekt zu stellen sind. Daneben erschei­

nen aber auch Sätze, die solche Forderungen wieder relativieren, indem sie 

die Terminsituation und den Unterschied zwischen dem Projekt Gewähr und 

einem ausführungsreifen Projekt berücksichtigen; die HSK geht in Kapitel 

3.1 näher auf den Platz ein, den das Projekt Gewähr im zeitlichen Ablauf 

der Endlagerplanung einnimmt. 

Die HSK hält sich an die Definition der AGNEB. Dabei scheinen ihr vor allem 

folgende Gesichtspunkte massgebend: 

- Das Schwergewicht liegt auf den hochaktiven Abfällen (C-Lager) und der 

langfristigen Sicherheit nach dem Verschluss des Lagers. 

~ Die Realisierung musste mit den heutigen Mitteln der Technik möglich sein. 

- Das Projekt soll zeigen, dass die Sicherheit im Sinne der Schutzziele 

(Kapitel 2.2) mit grosser Wahrscheinlichkeit erreichbar ist. 

- Die Eigenschaften des Modellstandorts müssen realistisch und durch die 

Sondierergebnisse erhärtet sein. 

- Man darf nicht erwarten, dass das Projekt sämtliche Fragen klären kann. 

Einzelne Ungewissheiter: werden möglicherweise erst für ein Ausführungs-
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Projekt mittels Jahre dauernder Untersuchungen teseitigt werden können; 

sie dürfen aber die grundsätzliche Machbarkeit ni ;ht in Frage stellen. 

Die Definition von "Gewähr" beruht auf dem damaligen (1982) Stand der 

Kenntnisse und Erwartungen. So ging man insbesonder) von der Erwartung aus, 

die kommenden Sondierbohrungen in der Nordschweiz, die im Herbst 1982 be­

gannen, würden geologische Verhältnisse zeigen, dis über ein grösseres Ge­

biet vergleichbar wären und somit ein einigermasseh einheitliches Bild er­

gaben. Diese Erwartung erfüllte sich aber nicht, uni die regionale Geologie 

hat sich als komplexer erwiesen als angenommen. Die der Definition zugrunde 

liegende Idee eines Modellstandorts für das C~Lagar, dessen realistische 

Eigenschaften sich durch Interpolation aus einer Me irzahl von Bohrungen ge­

winnen liessen, hat sich damit nicht verwirklicht. 

2.2 Schutzziele 

Im Jahre 1980 legten die Sicherheitsbehörden in der Richtlinie R~21 [3] die 

Schutzziele fest, an denen die Sicherheit eines Erdlagers für radioaktive 

Abfälle zu messen ist. Die Schutzziele orientiertefi sich an den Absichten, 

die mit der Endlagerung verfolgt werden und die darin bestehen, dass der 

Schutz von Mensch und Umwelt zu gewährleisten ist, und dass nach erfolgter 

Beseitigung keine Aufgaben mehr auf zukünftige Generationen überwälzt wer­

den sollen. Dementsprechend lauten die Schutzziele: 

1. Radionuklide, die als Folge von realistischerweise anzunehmenden Vor­

gängen und Ereignissen aus einem verschlossenen Endlager in die 

Biosphäre gelangen, sollen zu keiner Zeit zu Individualdosen führen, 

die 10 mrem pro Jahr überschreiten. 

Wenn sich die Auswirkungen mehrerer Endlager überlagern, gilt die Do­

sislimite für die Summe aller Beiträge. 
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2. Ein Endlager ist so auszulegen, dass es jederzeit innert einiger Jah­

re verschlossen werden kann. 

Nach Verschluss eines Endlagers muss es möglich sein, auf Sicherheits-

und Ueberwachungsmassnahmen zu verzichten. 

Die Zahl von 10 mrem/a entspricht einer sehr geringen Dosis. Sie ist zu 

vergleichen mit der jährlichen Strahlenbelastung von etwa 300 mrem/a, wel­

cher die Bevölkerung der Schweiz durch das natürliche Vorkommen radioakti­

ver Stoffe im Mittel ausgesetzt ist. Die Dosislimite ist auch kleiner als 

die Schwankungen der natürlichen Dosis, die sich aus Unterschieden in den 

Lebensumständen (Wohnort, Baumaterialien, etc.) ergeben. 

Die Sicherheit, wie sie das Schutzziel 1 fordert, ist vom Endlagersystem 

als Ganzem zu erbringen. Es wurde bewusst darauf verzichtet, für die ein­

zelnen Systemkomponenten (Abfälle, Behälter, Kavernen einschliesslich Füll­

materialien, Wirtgestein und umliegende geologische Schichten) getrennte 

Forderungen aufzustellen. Dieses Systemkonzept, in der englischsprachigen 

Literatur als "overal1-systems-approach" bezeichnet, erlaubt eine grosse 

Flexibilität bezüglich des Beitrags der einzelnen Komponenten zur Gesamt­

sicherheit. In der Sicherheitsanalyse können so Stärken und Schwächen der 

verschiedenen Sicherheitselemente gegeneinander abgewogen werden, weil am 

Schluss nur die vom Gesamtsystem gebotene Sicherheit zählt. Davon machte so­

wohl die Nagra bei der Erarbeitung als auch die HSK bei der Beurteilung des 

Projekts Gewähr Gebrauch. 

Der erste Satz des Schutzziels 2 bezieht sich auf die Bau- und Betriebspha­

se, weshalb hier nicht mehr weiter darauf eingegangen wird. Der zweite Satz 

enthält eine Bedingung, die bei der Anwendung von Schutzziel 1 zu beachten 

ist: Die Sicherheit muss sich aus den passiven Sicherheitselementen des 

Endlagersystems ergeben, die nach dem Verschluss ohne Zutun des Menschen 

funktionieren. Spätere Generationen dürfen nicht gezwungen sein, sich aktiv 

gegen die radiologischen Folgen eines verschlossen Endlagers schützen zu 

müssen. 

Da die Schutzziele - unter ihnen insbesondere das erste mit seiner numeri­

schen Festlegung einer Dosislimite - den wichtigsten Prüfstein für die Beur-
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teilung des Projekts Gewähr bilden, erachtet es die HSK als notwendig, nä­

her darauf einzugehen, welchen Status die Schutzziele haben und welche Rol­

le sie bei der Begutachtung spielen. Die Richtlinie entstand zu einer Zeit, 

als praktisch noch keine internationalen Vergleichsmassstäbe existierten 

und noch kaum konkrete Lagerprojekte vorhanden waren. Die Begutachtung des 

Projekts Gewähr wird auch zeigen müssen, wo die Richtlinie Lücken aufweist 

und in welcher Richtung sie allenfalls erweitert oder modifiziert werden 

muss. Auf eine wünschbare Ergänzung sei bereits hier hingewiesen. 

Die Richtlinie R-21 hat nur eine einzige Dosislimite, und diese ist unabhän­

gig davon, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein die Dosis verursachendes 

Ereignis eintreten könnte. Nur wenn ein unwahrscheinliches Ereignis als 

nicht "realistischerweise anzunehmen" klassifiziert wird, ist es nicht der 

Dosislimite unterworfen. In diesem Sinne kennt die Richtlinie nur die Wahr­

scheinlichkeiten "Eins" und "Verschwindend klein". Sie zwingt damit den An­

wender zu einer rein deterministischen Betrachtungsweise und erlaubt es ihm 

kaum, Eintretenswahrscheinlichkeiten zu berücksichtigen. Daran hält sich 

auch die Nagra bei ihrem Projekt Gewähr, Nun gibt es aber Störfallszena-

rien, beispielsweise das Anbohren der Endlagerumgebung in unterschiedlichen 

Entfernungen [HSK~E8], die kaum anders als probabilistisch behandelt werden 

können; mit der bisherigen Richtlinie würden sie überbewertet. Die HSK wird 

deshalb den Einfluss solcher Szenarien auf die Endlagersicherheit erst 

sinnvoll beurteilen können, wenn einmal die Richtlinie R-21 um ein probabi-

listisches Element erweitert worden ist; eine solche Erweiterung würde auch 

neuesten internationalen Empfehlungen entsprechen [4]. 

Schliesslich muss rioch auf das Problem des Zeithorizonts, bis zu dem die 

Sicherheitsanalyse durchzuführen ist, hingewiesen werden. Das Schutzziel 1 

behandelt alle Zeiten gleichmässig ("zu keiner Zeit") und kennt keine Zeit­

grenze, jenseits der die möglichen radiologischen Folgen eines Endlagers 

nicht mehr limitiert sind. Da aber die langfristige Entwicklung der Mensch­

heit höchst ungewiss ist, sind die auf eine ferne Zukunft berechneten Dosen 

eher abstrakte Grössen. Zu Vergleichszwecken und als Massstab für die Frei­

setzung von Radionukliden in die Biosphäre sind sie jedoch nützlich. Für 

die Begutachtung geht die HSK davon aus, dass solche Dosen berechnet werden 
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sollen und dass man dabei in erster Näherung für die ferne Menschheit die 

gleichen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten wie heute annehmen darf. 

2.3 Natur eines Sicherheitsnachweises 

Im Zentrum der Beurteilung des Projekts Gewähr steht der Sicherheitsnach­

weis, der zeigen soll, dass die vorgelegten Endlagerprojekte die Schutzziele 

zu erreichen vermögen. Die HSK will deshalb an dieser Stelle die wesentli­

chen Eigenheiten eines Sicherheitsnachweises etwas näher erläutern, weil 

dies für das Verständnis der Sicherheitsbeurteilung wichtig ist. 

Der Sicherheitsnachweis fragt nach den radiologischen Auswirkungen eines im 

allgemeinen recht komplexen Endlagersystems über grosse Zeitspannen. Das 

damit gestellte Problem ist durch zwei Aspekte gekennzeichnet, die in mehr 

oder weniger grossem Ausmass vielen wissenschaftlichen Problemen eigen 

sind. 

- Der Sicherheitsnachweis ist modellartig: 

Wie bei der Analyse anderer komplexer Systeme zerlegt man auch das Endla­

gersystem in seine Komponenten und stellt für jede Komponente ein mehr 

oder weniger vereinfachtes naturwissenschaftlich-mathematisches Modell 

auf, das mit einem geeigneten Rechenprogramm berechenbar ist. Die Modelle 

werden anschliessend zum Gesamtmodell des Systems zusammengebaut. Dabei 

muss man zwischen möglichst grosser Realitätsnähe einerseits und Einfach­

heit und Berechenbarkeit anderseits einen Kompromiss machen. Dass aller­

dings ein Modell nicht im Widerspruch zu Naturbeobachtungen und Experimen­

ten stehen darf, ist eine selbstverständliche Minimalforderung. 

- Der Sicherheitsnachweis ist prognostisch: 

Die möglichen radiologischen Folgen eines Endlagers treten in der Zukunft 

auf und müssen mit einer Sicherheitsanalyse vorausberechnet werden. Damit 

sind dieselben Schwierigkeiten zu überwinden wie bei jeder anderen 
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Prognose, und diese sind umso grösser, je komplexer das System und je fer­

ner die vorauszusagende Zukunft. Eine experimentelle Bestätigung der 

Prognosen ist für das Gesamtsystem nicht zum voraus möglich. 

Beide der erwähnten Aspekte führen zu Ungewissheiten in den Aussagen der 

Sicherheitsanalyse, denen begegnet werden muss. Zwei Wege stehen dabei zur 

Verfügung. Erstens muss man sich bemühen, die Ungewissheiten abzubauen, in­

dem man seine Kenntnisse durch weitere Untersuchungen verbessert. Zweitens 

kann man die bestehenden Ungewissheiten zu beziffern versuchen und das End­

lager so konservativ auslegen, dass die gewünschte Sicherheit auch unter 

Berücksichtigung der Ungewissheiten erreicht wird. 

Beim Abbau der Ungewissheiten geht es darum, die Prozesse und Mechanismen, 

die das Verhalten des Endlagersystems und seiner Komponenten bestimmen, 

besser zu verstehen und die wesentlichen Parameter genauer einzugrenzen. 

Die notwendigen Untersuchungen reichen von der Entwicklung theoretischer 

Modelle über Laborversuche bis zu Feldexperimenten; erst wenn sie alle in 

befriedigender Weise übereinstimmen, weiss man, dass man einen Prozess ge­

nügend verstanden hat. Um sicher zu sein, dass die Endlagermodelle die Rea­

lität genügend genau wiedergeben, muss man sie validieren, das heisst Mo­

dell und Realität einander gegenüberstellen. Eine besondere Rolle für die 

Validierung der Modelle können sogenannte Naturanaloga spielen; darunter 

versteht man Situationen, in denen die Natur endlagerähnliche Bedingungen 

geschaffen hat, beispielsweise Erzlager. An ihnen lässt sich prüfen, ob 

die verwendeten Modelle, wenn nicht des gesamten Endlagersystems so doch 

einzelner Komponenten, realistisch sind. Die HSK hält solche Validierungen 

der Modelle durch Naturanaloga für sehr wichtig. Sie erwartet, dass diesbe­

zügliche Informationen im Rahmen der weiteren Vorbereitungen für Ausführungs­

projekte, insbesondere des C-Lagers, vorgelegt werden. 

Die wichtigste Methode, mit der die Nagra im Projekt Gewähr die bestehenden 

Ungewissheiten angeht, ist die der konservativen (pessimistischen) Annah­

men. Eine Annahme ist konservativ, wenn sie im Endresultat zu ungünstigeren 

Auswirkungen, das heisst hier zu höheren Dosen, führt als die entsprechende 

Annahme, die man realistischerweise machen zu dürfen glaubt; eine konserva-
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tive Annahme liegt also "auf der sicheren Seite". Allerdings ist der Be­

griff der Konservativität nicht immer einfach, denn es ist gelegentlich un­

klar, welche Richtung im Blick auf das Endergebnis die konservative ist, da 

ein gegebener Parameter unter Umständen verschiedene Prozesse gegenläufig 

beeinflussen kann; zudem ist häufig die Streubreite der realistischerweise 

anzunehmenden Parameterwerte nicht bekannt, was die Festlegung konservati­

ver Annahmen erschwert. Die Frage, ob ein Parameter genügend konservativ 

gewählt wurde, taucht deshalb auch in der Beurteilung der HSK wiederholt 

auf. Noch schwieriger als Ungewissheiten in den Parameterwerten sind solche 

in den Modellvorstellungen zu handhaben, die dann auftreten, wenn man sich 

des verwendeten Modells nicht sicher ist. Versucht man, Ungewissheiten die­

ser Art durch konservative Modellannahmen abzudecken, kann daraus ein un­

realistischer Ueberkonservatismus entstehen. Die Methode der konservativen 

Annahmen stösst hier an eine Grenze. Man kann mit ihr nicht alle Ungewiss­

heiten abdecken; gute Kenntnisse und ein fundiertes Verständnis für die 

Vorgänge sind nicht zu ersetzen. 

Was ebenfalls zur Kompensation von Ungewissheiten beitragen kann, sind Re­

dundanzen im Aufbau des Endlagersystems. Ein Sicherheitselement bezeichnet 

man als redundant, wenn es für die Sicherheit zwar einen Beitrag leistet 

oder leisten kann, aber nicht zwingend notwendig ist. Redundanzen oder in 

ihren Funktionen überlappende Barrieren sind in einem Endlagerprojekt auf 

jeden Fall erwünscht; es wäre nicht gut, wenn die Sicherheit nur gerade 

knapp erreicht würde unter der Voraussetzung, dass alle Sicherheitsbarrie­

ren genau so funktionieren wie erwartet. Mit der Redundanz hängt der Be­

griff der Sicherheitsmarge zusammen; darunter versteht man den Abstand der 

berechneten Konsequenzen von der festgesetzten Limite, Ein Projekt, das 

sich durch Redundanzen und hohe Sicherheitsmargen auszeichnet, erträgt mehr 

Ungewissheiten. 

Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass dem Sicherheitsnachweis von sei­

ner Natur her ein gewisser Pessimismus anhaftet. Man zerlegt ein Endlager­

system in seine Komponenten und sucht bewusst nach Prozessen und Mechanis­

men, die das Funktionieren dieser Komponenten im ungünstigen Sinne beein­

flussen und damit für die Sicherheit eine Gefahr darstellen könnten. Es 
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kann aber auch Prozesse geben, welche die Sicherheit vergrössern. Beachtet 

man diese weniger, entsteht ein gewisses Ungleichgewicht, das zum erwähnten 

Pessimismus führt. 
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3. Weitere Beurteilungsaspekte 

3.1 Bedeutung des Projekts Gewähr 

Das Projekt Gewähr muss im Rahmen der übrigen Tätigkeiten gesehen werden, 

die zur sicheren Endlagerung radioaktiver Abfälle führen sollen. Da die 

hochaktiven Abfälle wegen ihrer Wärmeproduktion 30 - 40 Jahre lang in 

Zwischenlagern abkühlen müssen, bevor sie in Endlager der heute vorge­

sehenen Art eingebracht werden können, ist frühestens ab dem Jahre 2020 mit 

der Inbetriebnahme eines Endlagers vom Typ C zu rechnen. Der endgültige 

Verschluss des Lagers wird nicht vor der zweiten Hälfte des nächsten Jahr­

hunderts stattfinden. Im zeitlichen Ablauf der Endlagerung befinden wir 

uns heute somit erst am Anfang. Vor dem Hintergrund dieser Zeitskala ist das 

Projekt Gewähr deshalb auch ein Zwischenbericht, der den heutigen frühen 

Stand der Kenntnisse und der Endlagerplanung festhält. 

Von heute über die verschiedenen Bewilligungsschritte bis hin zur Inbe­

triebnahme eines Endlagers werden noch sehr viele Untersuchungen durch­

zuführen sein, die unsere Kenntnisse über die Einflussgrössen und das Ver­

halten eines Endlagersystems vermehren. Entsprechend wird auch der Sicher­

heitsnachweis von Zeit zu Zeit aufdatiert werden müssen, und seine Aussage­

kraft wird mit zunehmenden Kenntnissen ebenfalls zunehmen. In dieser Kette 

der Sicherheitsberichte ist das Projekt Gewähr das erste Glied; es nimmt 

einen wichtigen Platz ein, aber es ist ein Platz zu einem recht frühen 

Zeitpunkt. Es wäre unrealistisch, jetzt vom Sicherheitsnachweis dieselbe 

Tiefe zu erwarten, wie sie später für den Bau und die Inbetriebnahme nötig 

ist. Die HSK leitet deshalb aus der Lage des Projekts Gewähr im Gesamtrah­

men der zeitlichen Entwicklung ab, dass bei der Forderung nach einem ge­

währbietenden Projekt keineswegs an die Ausführlichkeit eines ausführungs­

reifen Projekts gedacht sein konnte. Beim Projekt Gewähr dürfen, sofern die 

grundsätzliche Machbarkeit nicht in Frage gestellt ist, Punkte offen blei­

ben, die es im Hinblick auf ein Ausführungsprojekt noch abzuklären gilt. 

Andererseits geht die HSK davon aus, dass die politischen Instanzen, welche 

das Projekt Gewähr forderten, und auch die Abfallproduzenten, die für die 
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Errichtung von Endlagern zuständig sind, möglichst rasch wissen wollten, ob 

der eingeschlagene Weg zur Endlagerung der radioaktiven Abfälle mit 

grosser Wahrscheinlichkeit gangbar ist. Davon hängt ab, ob grundsätzlich 

andere Lösungen zu suchen sind. 

Auch abgesehen vom politischem Aspekt der Gewährsfrage ist das Projekt Ge­

währ wichtig und wertvoll, weil es gestattet, die Bilanz des bisher 

Erreichten zu ziehen und daraus die Konsequenzen für das weitere Vorgehen 

abzuleiten. Im Vergleich zum doch eher abstrakten und theoretischen Konzept 

von 1978 [5] darf man den Wert eines konkreten, wenn auch nicht ausfüh-

rungsreifen Projekts nicht unterschätzen. Es zwingt den Bearbeiter und Be­

gutachter, seine allgemeinen Aussagen und theoretischen Vorstellungen in 

eine konkrete Situation zu stellen und neu zu überdenken. Das Projekt Ge­

währ ist nach den schwedischen Arbeiten - den sogeannten KBS-Projekten [6] 

- weltweit erst das zweite Endlagerprojekt dieser Ausführlichkeit. In die­

sem Sinne betrachtet die HSK das Projekt Gewähr als wertvollen Beitrag zur 

Endlagerplanung in der Schweiz. 

3_.2 Beseitigung radioaktiver Abfälle in Perspektive 

Es kann zu einseitiger Betrachtungsweise und wirklichkeitsfremden Folgerun­

gen verleiten, wenn man ein Problem losgelöst von anderen nur für sich al­

lein untersucht. Um die Verhältnismässigkeit zu wahren, muss man sich des­

halb bemühen, bei der Begutachtung des Projekts Gewähr das Problem der ra­

dioaktiven Abfälle und ihrer Beseitigung in der Perspektive unserer heuti­

gen zivilisatorischen und natürlichen Verhältnisse zu sehen. 
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3.2.1 Toxizität 

Die hochaktiven Abfälle aus der Kernenergienutzung werden oft als Stoffe 

betrachtet, deren Gefährlichkeit jedes menschliche Mass und Vorstellungs­

vermögen übersteige. Dem ist keineswegs so; die Gefährlichkeit lässt sich 

in Zahlen fassen, und diese Zahlen zeigen, dass die hochaktiven Abfälle 

kein einzigartiges Problem unserer Zeit sind. 

Tief in geologischen Formationen beseitigte Abfälle können nicht mehr in 

fester Form ungehindert in die menschliche Umwelt gelangen, sondern nur ge­

löst im Wasser und fein verteilt. Demnach ist es weniger die Bestrahlung 

von aussen, welche die Gefährdung ausmacht, als vielmehr die interne Dosis 

nach der Aufnahme radioaktiver Stoffe in den Körper. Ein geeignetes Mass 

für dieses Gefährdungspotential ist die Toxizität; darunter versteht man 

diejenige Dosis, die aus der Einnahme einer gegebenen Menge des radioakti­

ven Materials entstünde (genauere Definition in Kapitel 5.2). Mit dem Be­

griff der Toxizität wird es möglich, das Gefährdungspotential radioaktiver 

Abfälle quantitativ zu erfassen und mit dem anderer Stoffe zu vergleichen. 

Zur Illustration des Toxizitätsbegriffs möge folgendes Beispiel dienen, 

Tausend Jahre nach der Einlagerung - bis dann sollen die Abfälle nach dem 

Konzept der Nagra in den Endlagerbehältern eingeschlossen bleiben - hat ein 

Gramm verglaster hochaktiver Abfall eine Toxizität von etwa 1400 rem; das 

ist die über 50 Jahre akkumulierte Dosis einer Person, welche ein Gramm Ab-

fallglas in löslicher Form schluckt. Das hiesse, dass diese Person für den 

Rest ihres Lebens infolge der einmaligen Aktivitätsaufnahme eine jährliche 

Dosis von etwa 30 rem erhielte. Die radiologische Abschätzung der gesund­

heitlichen Auswirkungen ergibt, dass diese Dosis nicht tödlich wirkt, dass 

sie hingegen eine nicht zu vernachlässigende zusätzliche Wahrscheinlichkeit 

von 10-20 % für eine spätere Erkrankung an Krebs nach sich zieht. 

Der Begriff der Toxizität gibt auch die Möglichkeit, radioaktive Abfälle mit 

natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen zu vergleichen. Derartige Ver­

gleiche (Kapitel 5.2 und Abb. 5.1) zeigen, dass die Toxizität der hochak­

tiven Abfälle langfristig auf Werte absinkt, die in der Natur häufig auf­

treten. 
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Das Fazit solcher Ueberlegungen ist: Die hochaktiven Abfälle sind gefährlich 

und müssen mit aller Umsicht und Sorgfalt beseitigt vrerden; ein isoliertes 

und singuläres Problem unserer Zivilisation sind sie hingegen nicht. 

3.2.2 Bese i t i gungsmög1i chke i ten 

Die Schweiz steht mit ihren radioaktiven Abfällen nicht allein da. Jedes 

Land, das die Kernenergie nutzt, hat auch ein mehr oder weniger entwickel­

tes Programm für die Beseitigung der Abfälle. Endlager für hochaktive Ab­

fälle sind noch nirgends realisiert, doch haben einige Länder weit fortge­

schrittene Projekte, Am ehesten mit dem Projekt Gewähr vergleichbar sind 

die schwedischen Arbeiten, die unter der Bezeichnung KBS-Projekte bekannt 

sind, darunter vor allem das letzte und ausführlichste, KBS-3 [6], das die 

Endlagerung abgebrannter Brennelemente behandelt. Zwischen KBS-3 und dem 

Projekt Gewähr sind bei allen Unterschieden viele Gemeinsamkeiten festzu­

stellen: Beide sehen Kristallin als Wirtgestein vor, beide legen grosses 

Gewicht auf das Material Bentonit, mit dem die Lagerstollen verfüllt werden 

sollen, und die Sicherheitsanalysen sind bei beiden ähnlich aufgebaut. Auch 

KBS-3 entstand als Antwort auf eine gewährsähnliche Forderung: Als Voraus­

setzung zur Inbetriebnahme zweier schwedischer Kernkraftwerke musste ge­

zeigt werden, dass die Abfälle sicher zu beseitigen seien. Die schwedischen 

Behörden akzeptierten 1984 KBS~3 als Sicherheitsnachweis, Zwischen der Na­

gra und den Projektanten der KBS-Projekte fand eine enge Zusammenarbeit 

statt, und auch die HSK profitierte von den Erfahrungen der schwedischen 

Sicherheitsbehörde bei der Begutachtung. 

Zur Zeit sucht jede Nation mit einem Kernenergieprogramm ihre eigenen 

tndlager. Das ist von der Sache her nicht nötig, und es lassen sich sogar 

Gründe anführen, warum eine gemeinsame multinationale Endlagerung, auch 

von der Sicherheit her, Vorteile bieten könnte. Ein besonders interessantes 

internationales Forschungsprojekt mit dem Namen "Subseabed Disposal 

Programme" läuft unter dem Patronat der OECD Kernenergie-Agentur; die 
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Schweiz ist daran beteiligt [7], Auch dieses Projekt zielt auf die Endlage­

rung in geologischen Formationen, jedoch nicht auf den Kontinenten, son­

dern unter dem Meeresboden. Die seit einigen Jahren laufenden Untersuchun­

gen sind noch nicht abgeschlossen, brachten aber vielversprechende Ergeb­

nisse. Angesichts der möglichen sicherheitstechnischen Vorteile des Subsea­

bed Projekts scheint es der HSK angezeigt, dass die Schweiz weiterhin daran 

teilnimmt und die Ergebnisse aufmerksam verfolgt. 

Hochaktive Abfälle werden vor der Endlagerung in ein Zwischenlager ver­

bracht, wo sie abkühlen können. Da die sichere Zwischenlagerung heute 

technisch gelöst ist, wäre auch eine längerfristige Zwischenlagerung der 

Abfälle denkbar. Das hätte sogar einen Vorteil, weil die Endlagerung der 

hochaktiven Abfälle umso einfacher wird, je mehr diese abgekühlt sind. 

Technisch gesehen besteht somit kein Grund, die Endlagerung hochaktiver 

Abfälle zu überstürzen; vielmehr empfiehlt es sich, die Endlagerplanung in 

aller Ruhe voranzutreiben und dabei auch die zukünftigen Entwicklungen zu 

verfolgen, bevor man irreversible Schritte einleitet. 
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ZWEITER TEIL : C-LAGER 

4. Grundzüge des Projekts 

4,1 Ueberblick 

Das Endlager Typ C enthält die verglasten, hochaktiven Abfälle aus der 

Wiederaufarbeitung des abgebrannten Kernbrennstoffs; sie sind in den Ge­

währsberichten mit WÂ-1 bezeichnet. Daneben soll das C-Lager auch die Ab-

fallsorte WA-4 (Hülsen und Endstücke von Brennelementen) aufnehmen; wegen 

ihrer wesentlich geringeren Toxizität sind diese Abfälle jedoch im Sicher­

heitsbericht nicht berücksichtigt. Die hochaktiven Abfälle sind gekenn­

zeichnet durch hohe Anfangsaktivität, Wärmeentwicklung und hohen Gehalt 

an langlebigen a~Strahlern. Die im Projekt Gewähr verwendeten Abfallmengen 

beruhen auf einem Kernenergieprogramm von 6 GW installierter elektrischer 

Leistung während 40 Jahren, insgesamt also auf 240 6We«a; an hochaktiven 

Abfällen entstehen daraus 5895 Gebinde mit je 404 kg verglastem Abfall, 

Das Konzept sieht ein bergmännisch errichtetes Lager mit zwei vertikalen 

Zugangsschichten und mindestens 20 horizontalen Einlagerungsstollen vor. 

Die Abfallgebinde werden in Endlagerbehälter verpackt und horizontal in den 

Stollen eingelagert; die Abfälle der Sorte WÂ-4 befinden sich in 

Betonsilos. .Abb. 4.1 zeigt eine mögliche Ansicht des C-Lagers. 

Die wichtigsten Kenndaten des C-Lagers sind: 

- Wirtgestein : Granit im Grundgebirge der 

- Lagertiefe 

- Ausbruchsvolumen 

- Lagerfläche im Grundriss 

- Gesamtlänge der Lagerstollen 

- Volumen der hochaktiven Abfälle 

- Endlagerbehälter 

- Verfüllmaterial 

Nordschweiz 

ca. 1200 m unter Terrain 

ca. 1 Mio m"̂  

1-2 km^ 

mindestens 30 km 

ca. 1100 m-̂  (ohne Endlagerbehälter) 

Stahlguss, 250 mm Wandstärke 

Bentonit 
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Abb. 4.1: Perspektivansicht des C-Lagers. Beispiel der Anordnung des Endla­

gerbereichs in zwei Ebenen in einem von Störungszonen durchtrenn­

ten Granitblock [aus NGB 85-04] 
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4.2 Untersuohungsprogramm 

Die Nagra führte ein umfangreiches Untersuchungsprogramm durch, um sich die 

nötigen Grundlagen zur Ausarbeitung eines Projekts für ein C-Lager zu 

beschaffen. Die wichtigsten Untersuchungen und einige Ergebnisse sind hier 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit kurz erwähnt, Sie sind in den technischen 

Berichten der Nagra ausführlich dokumentiert. 

Abfa11komp11 at i on : Die Nagra erfasste die Gesamtheit der radioaktiven Ab­

fälle, die in der Schweiz anfallen, und stellte die für die Endlagerung we­

sentlichen Eigenschaften zusammen, 

Abfallverf esti qu ng; Verschiedene Verfestigungsformen für radioaktive 

Abfälle wurden untersucht. Zu erwähnen sind insbesondere die gemeinsam 

mit anderen Ländern an mehreren Forschungsinstituten durchgeführten 

Untersuchungen über Korrosion und Auslaugung von hochaktiven Abfallglä­

sern, 

Endlagerbehälter; Für die hochaktiven Abfälle erarbeitete die Nagra ein 

eigenes Projekt eines Endlagerbehälters. Das Projekt ist dadurch gekenn­

zeichnet, dass der Behälter neben seiner Einschlussfunktion auch noch 

eine sicherheitsmässig wichtige Rolle für die Chemie des Endlagers über­

nimmt. 

Bentonit: Die Eigenschaften von Bentonit, der als Verfüllmaterial der 

Endlagerstollen vorgesehen ist, sind heute in zahlreichen Experimenten 

untersucht, 

Geologie: Der aufwendigste Teil der Arbeiten galt der geologischen Erkun­

dung des kristallinen Sockels der Nordschwsiz, Von 1982 bis heute wurden 

sechs Tiefbohrungen auf Tiefen zwischen 1300 und 2500 m abgeteuft, die von 

einem intensiven Untersuchungsprogramm begleitet waren. Dabei wurden mit­

unter auch neue Messmethoden erprobt, die sich erst in Entwicklung be­

finden. Die folgende Zusammenstellung gibt einen Ueberblick über die 

Tiefbohrungen: 
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Bohrung 

Böttstein (AG) 

Weiach (ZH) 

Riniken (AG) 

Schafisheim (AG) 

Kaisten (AG) 

Leuggern (AG) 

Endteufe (m) 

1501 

2482 

1801 

2007 

1306 

1689 

(Juni 1983) 

(November 1983) 

(Januar 1984) 

(Juni 1984) 

(Juni 1984) 

(Februar 1985) 

Kristall inoberfläche (m) 

315 

2020 

„ 

1490 

297 

223 

Weitere Untersuchungsmethoden wie Vibroseismik, Refraktionsseismik, 

neotektonische Studien etc, ergänzten die Tiefbohrungen. Insgesamt ist 

heute der geologische Untergrund der Nordschweiz weit besser bekannt als 

1978, und teilweise wurden auch frühere Vorstellungen durch neue Er­

kenntnisse überholt. Zu erwähnen ist insbesondere die Entdeckung des 

nordschweizerischen Permokarbon-Trogs, die für die schweizerische Geolo­

gie von erstrangiger Bedeutung ist. 

Hydrogeologie: Die hydrogeologischen Verhältnisse der Nordschweiz wurden 

weiträumig untersucht, auch ausserhalb der Tiefbohrungen. Zur Interpreta­

tion der Messergebnisse bestehen erste hydrogeologische Modelle, die dazu 

dienen sollen, den Fluss der Tiefenwässer zu erfassen. 

Model le: Die Nagra erarbeitete eine Vielzahl von naturwissenschaftlich­

mathematischen Modellen für die Beschreibung der massgeblichen Mechanis­

men, die das Verhalten eines Endlagersystems bestimmen. Für einige dieser 

Modelle musste sie die für die Anwendung benötigten Rechenprogramme 

selbst entwickeln. Die wichtigsten Modelle betreffen - neben den erwähn­

ten hydrogeologischen Modellen - den Wärmetransport, die Nahfeldchemie, 

die Freisetzung aus dem Endlager, den Nuklidtransport im Wirtgestein (die 

entsprechenden Rechenprogramme wurden in einer internationalen Ver­

gleichsstudie verifiziert) und den Transport in der Biosphäre. 
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Felslabors; Neben ihrer Beteiligung am internationalen Untersuchungs­

projekt im schwedischen Bergwerk Stripa errichtete die Nagra auf der 

Grimsel ein eigenes Felslabor. Die Experimente in den Felslabors dienen 

dazu, die Eigenschaften des Kristallins besser kennen zu lernen, und neue 

Untersuchungsmethoden zu entwickeln. 

4.3 Standortaspekte 

Das Projekt des C-Lagers ist, was das Wirtgestein betrifft, nahezu voll­

ständig auf die Ergebnisse der Bohrung Böttstein abgestellt. Aus diesen 

leitete die Nagra einen sogenannten Modelldatensatz ab, der dann, mit sei­

nen Variationen, die geologische Grundlage für die Sicherheitsanalyse bil­

dete. Die HSK bezeichnet im folgenden einen Standort mit den Eigenschaften 

der Bohrung Böttstein als Referenzstandort, und spricht demgemäss auch von 

Referenzbohrung und Referenzeigenschaften, Der Begriff der Referenzeigen­

schaften ist nicht synonym mit dem des Modelldatensatzes, der bereits eine 

weitergehende Interpretation der Ergebnisse enthält, und die HSK bearbeitet 

auch die Frage, wie weit der Modelldatensatz aus den Referenzeigenschaften 

folgt. Um Missverständnissen vorzubeugen, die aus der Verwendung des Be­

griffs "Standort" entstehen könnten, hält die HSK fest, dass die Wahl eines 

Referenzstandortes für das Projekt Gewähr kein Präjudiz für den Standort 

eines allfalligeR späteren Endlagers schaffen soll. 

Die Verwendung einer einzigen Referenzbohrung bringt es mit sich, dass 

ihre Eigenschaften strikte genommen nur für den Referenzstandort repräsen­

tativ sein können. Es wäre auch ein anderes Vorgehen denkbar gewesen, indem 

man aus mehreren Bohrungen durch Interpolation einen Hodellstandort hätte 

ableiten können, dessen Eigenschaften durch die Bohrergebnisse als reali­

stisch erhärtet worden wären; ein solcher Modellstandort wäre dann für ein 

grösseres Gebiet einigermassen repräsentativ gewesen. Diese Idee lag auch 

der AGNEB-Definition von "Gewähr" zugrunde (Abschnitt 2.1), Doch war sie 

nicht zu verwirklichen, weil die einzelnen Bohrungen weitgestreute Resulta­

te mit wenig Gemeinsamkeiten brachten. Das hat zur Folge, dass sich jetzt 
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alle standortgebundenen Eigenschaften nur auf den Referenzstandort bezie­

hen; so ist beispielsweise unter Wirtgestein nicht irgendein Granit zu ver­

stehen, sondern einzig und allein der Granit mit den Eigenschaften, wie sie 

in der Bohrung Böttstein beobachtet worden sind. 

4,4 Hauptfragen zu Gewähr 

Weil die Sicherheitsanalyse im Projekt Gewähr nur auf den Referenzstandort 

bezogen ist und ihre Ergebnisse daher nur für diesen gültig sind, weil an­

dererseits ein Endlager ein grösseres Gebiet beansprucht als durch eine 

einzige Bohrung erschlossen werden kann, lag es für die HSK nahe, die Fra­

ge, ob mit dem vorgelegten Projekt die verlangte Gewähr geboten sei 

("Gewährsfrage"), in zwei Fragen zu unterteilen: 

1, Ist die Sicherheit eines Endlagers am Referenzstandort gewährleistet? 

("Sicherheitsnachweis") 

Die Sicherheitsanalyse wird auf die Eigenschaften der Referenzbohrung 

so abgestützt, als ob das gesamte Gebiet des Endlagersystems diese 

Eigenschaften hätte. Zu dieser Frage gehört auch die Ueberprüfung des 

Modelldatensatzes. 

2, Gibt es genügend ausgedehnte Gesteinskörper mit den Referenzeigenschaf­

ten, und wenn ja, kann man sie finden? {"Standortfrage") 

Die Referenzeigenschaften sind per definitionem am Referenzstandort 

realisiert. Es fragt sich dann, ob und wie man ein genügend grosses Ge­

biet finden kann, das mindestens gleichwertige Eigenschaften aufweist. 

Für das Verständnis des HSK-Gutachtens ist es notwendig, diese beiden Fra­

gen auseinanderzuhalten. In der Sicherheitsanalyse muss man eine Anzahl 

wichtiger geologischer Parameter festlegen, beispielsweise die Wasserdurch-
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lässigkeit des Wirtgesteins. Diese Parameter müssen so gewählt werden, dass 

sie möglichst gut durch die Beobachtungsergebnisse aus der Referenzbohrung 

gestützt sind. Nun ist es durchaus möglich, dass die Ergebnisse anderer 

Bohrungen eine andere Wahl nahelegen könnten, zum Beispiel eine höhere Was­

serdurchlässigkeit. Der diesbezügliche Einwand, die in der Sicherheits­

analyse verwendeten Parameterwerte seien unrealistisch, ist aber für die 

Beantwortung der Frage 1 ohne Belang, sofern nur die Werte für die Refe-

renzbohrung zutreffen. Der Einwand kann hingegen einen grossen Einfluss auf 

die Beantwortung der Frage 2 haben. 

Die Gewährsberichte der Nagra befassen sich überwiegend mit der ersten Fra­

ge und gehen kaum auf die Standortfrage ein; hingegen enthält der Nachbe­

richt [1] dazu einige Ueberlegungen. Nach Ansicht der HSK lässt sich die 

Standortfrage nicht von der Gewährsfrage trennen. Wenn die AGNEB-Definition 

[2] verlangt, dass die angenommenen Eigenschaften eines Modellstandorts 

realistisch sein müssen, dann bezieht sich das auf die Eigenschaften eines 

Standorts in seiner ganzen benötigten Ausdehnung und nicht nur auf die 

Eigenschaften einer Referenzbohrung. Die beiden Hauptfragen sind somit 

"hintereinander geschaltet": Erst wenn beide positiv beantwortet sind, er­

gibt sich eine positive Antwort auf die Gewährsfrage. Die HSK musste des­

halb die Standortfrage in ihre Beurteilung des Projekts Gewähr miteinbe­

ziehen, auch wenn die Grundlagen zu ihrer Beantwortung heute noch teilweise 

fehlen; sie stützte sich dabei auch auf die Ergebnisse der Expertise Laub­

scher über die Tektonik der Nordschweiz. 

Die Aufteilung der Gewährsfrage in die beiden Hauptfragen ergibt sich nach 

Ansicht der HSK zwangsläufig daraus, dass die bis heute bekannt gewordenen 

geologischen Verhältnisse im kristallinen Sockel der Nordschweiz von Ort zu 

Ort stark schwanken und kein einheitliches Bild ergeben. Die beiden Fragen 

sind im übrigen nicht voneinander unabhängig. Wenn aus der ersten Frage 

eine grosse Sicherheitsmarge resultiert, erleichtert dies die Antwort auf 

die zweite Frage; ist umgekehrt die Sicherheitsmarge klein, wird die Stand­

ortsuche schwieriger, weil dann die Eigenschaften des Gebiets mindestens so 

gut sein müssen wie die des Referenzstandorts, 
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5. Technische Beurteilung 

5.1 Einführung 

Das vorliegende Kapitel enthält die Beurteilung der technischen Aspekte des 

Projekts für das C-Lager, die später als Grundlage für die Gesamtbeurtei­

lung dient. Hier sind die wichtigsten Aussagen aus den entsprechenden Kapi­

teln des Technischen Berichts zum Gutachten zusammengefasst; die Einzelhei­

ten und näheren Begründungen finden sich dort. Die radioaktiven Abfälle des 

B- und des C-Lagers werden gesamthaft in Kapitel 5,2 besprochen. 

Ein Endlagersystem kann man gedanklich in drei charakteristische Hauptelemente 

zerlegen: Das Lagergut, die technische Anlage und das geologisch-hydrogeo-

logische Umfeld, in das hinein das Endlager gebaut ist, Ihnen gelten die 

nächsten vier Kapitel (5.2 - 5,5). Kapitel 5.6 beschreibt als Einleitung 

zu den nachfolgenden Teilen kurz das allgemeine Vorgehen bei der Sicher­

heitsbeurteilung. Die HSK zählt dort ferner die fünf Sicherheitselemente 

auf, die nach ihrer Ansicht neben Geologie und Hydrogeologie am meisten zur 

Sicherheit des C-Lagers beitragen und deshalb in den nächsten fünf Kapiteln 

(5.7 - 5.11) einzeln beurteilt werden. Nach kurzer Diskussion der Annahmen 

über die Biosphäre (5.12) geht die HSK in den zwei anschliessenden Kapiteln 

näher auf die eigentliche Sicherheitsanalyse ein. In Kapitel 5.13 behandelt 

sie das Basisszenario, das der ungestörten Entwicklung des Endlagersystems 

entspricht, diskutiert die Modelle und Rechenannahmen und beurteilt die ra­

diologischen Auswirkungen des Endlagers; zur Analyse der Störfälle äussert 

sie sich in Kapitel 5.14. In Kapitel 5.15 sind einige geologische Eigenhei­

ten des kristallinen Grundgebirges der Nordschweiz zusammengefasst, von de­

nen die HSK annimmt, dass sie einen bedeutenden Einfluss auf die Suche nach 

einem geeigneten Endlagerstandort haben können. Schliesslich gibt die HSK 

in Kap. 5.16 ihre Empfehlungen für das weitere Vorgehen im Hinblick • " ein 

Ausführungsprojekt für ein C-Lager. 

In der technischen Beurteilung des Projekts Gewähr orientiert sich die HSK 

am heute gültigen Stand von Wissenschaft und Technik, der ja auch der Nagra 

als Grundlage für die Erarbeitung des Projekts diente. Das ist aber nicht 
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immer einfach, weil auf einem Gebiet wie der Endlagerung radioaktiver Ab­

fälle, das noch jung und in rascher Entwicklung ist, gesichertes Wissen, 

erprobte Techniken und bewährte Materialien mitunter noch nicht verfügbar 

sind. In solchen Fällen versucht die HSK zu beurteilen, ob die notwendige 

Extrapolation des gesicherten Wissens plausibel ist und ob den noch vorhan­

denen Ungewissheiten gebührend Rechnung getragen wurde. Oft wird allerdings 

nichts anderes übrig bleiben, als eine Kenntnislücke als offenen Punkt 

festzuhalten, der Gegenstand zukünftiger Abklärungen sein muss. 

5.2 Radioaktive Abfälle 

Menge und Art der radioaktiven Abfälle sind Grundgrössen jeder Sicherheits­

beurteilung, Um das Abfall inventar für das Projekt Gewähr festzulegen, ging 

die Nagra von einer Kernenergieproduktion von 240 GWeoa aus, entsprechend 

einer Gesamtleistung von 6 GWe mit 40~jähriger Betriebsdauer der Kernkraft­

werke; hinzu kommen die ausserhalb der Kernenergie während 70 Jahren produ­

zierten Abfälle, die allerdings nur einen kleinen Bruchteil der Gesamtmenge 

ausmachen. Die Abfälle aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter Kernbrenn­

stoffe sind den Kernenergieabfällen zugerechnet. Die Entstehung der Abfälle 

im Kernreaktor folgt physikalischen Gesetzen, sodass das Gesamtinventar an 

Radionukliden bei gegebener Energieproduktion gut bekannt ist; die Auftei­

lung der Nuklide auf die einzelnen Abfallsorten kann jedoch in beschränktem 

Ausmass schwanken. 

In umfassender Arbeit sammelte die Nagra alle relevanten Angaben über die 

radioaktiven Abfälle und stellte sie in einem Atafallhandbuch [NTB 84-47] 

zusammen. Sie unterscheidet je nach Herkunft 4 Abfallkategorien: Betriebs­

abfälle aus den Kernkraftwerken (BA), Stillegungsabfälle (SA), Abfälle aus 

der Wiederaufarbeitung (WA), Abfälle aus der Anwendung von Radioisotopen in 

Medizin, Industrie und Forschung (MIF); jede der Kategorien ist weiter 

nach Abfallsorten unterteilt. Die Abfallsorte WA~1 umfasst die hochaktiven 
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Abfälle, alle übrigen Abfälle sind schwach- und mittelaktiv, wobei insbe­

sondere die Sorten WA-2/4/6 namhafte Anteile an langlebigen a-Strahlern 

enthalten. Alle Abfälle sind in der Regel zum Zeitpunkt der Endlagerung in 

fester Form oder verfestigt. Die folgende Zusammenstellung gibt einen Ue­

berblick über die vier Abfallkategorien und über die häufig zitierten sechs 

Sorten der Wiederaufarbeitungsabfälle (HA - hochaktiv, S/MA = schwach- und 

mittelaktiv, a = bedeutende Gehalte an langlebigen a-Strahlern): 

BA 

SA 

WA 

MIF 

Betri 

Still 

Wiede 

WA-1 

WA-2 

WA-S 

WA-4 

WA-5 

WA-6 

ebsabfälle aus Kernkraftwerken 

egungsabfälle 

raufarbeitungsabfälle 

verglaste, hochaktive Abfälle 

Fällschlämme und Konzentrate 

lonenaustauscherharze 

Hülsen und Endstücke von Brennelementen 

technologische Abfälle 

stark a~haltige technologische Abfälle 

Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung 

S/MA 

S/MA 

HA, 

S/MA, 

S/MA 

S/MA, 

S/MA 

S/MA, 

S/MA 

a 

a 

a 

a 

Während die Nuklidinventare der ersten drei Abfallkategorien, welche die 

Abfälle aus der Kernenergieproduktion und dem Brennstoffzyklus umfassen, 

aufgrund von Betriebserfahrungen in Kernkraftwerken und Wiederaufarbeitungs­

anlagen im allgemeinen befriedigend abgeschätzt werden können, kennt man 

sie für die MIF-Abfälle weniger gut, weil sich die künftige Anwendung von 

Isotopen kaum prognostizieren lässt. Sie haben aber gegenüber den Kernener­

gieabfällen eine untergeordnete Bedeutung, so dass auch grössere Schwankun­

gen unerheblich sind. Nach Ansicht der HSK sind die Abfal1 inventare, welche 

die Nagra dem Projekt Gewähr zugrunde legte, genügend umfassend und entspre­

chen dem Stand von Wissenschaft und Technik. Für die hochaktiven Abfälle, 

die mit etwa 99 % nahezu die gesamte Aktivität aus der Energieproduktion 

enthalten, sind Menge und Nuklidzusammensetzung sehr gut bekannt. Bei den 

schwach- und mittelaktiven Abfällen, die im Kraftwerkbetrieb und bei der 
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Wiederaufarbeitung meist nur als Verunreinigungen anfallen, könnten Menge 

und Zusammensetzung je nach Betriebsablauf stärker schwanken. Wenn ein Nu­

klid aus diesen Abfällen die radiologischen Auswirkungen des Endlagers 

massgeblich mitbestimmt, wie beispielsweise Iod-129 in den WA-2/6-Abfällen 

des B-Lagers, könnten grössere Schwankungen die Ergebnisse der Sicherheits­

beurteilung in Frage stellen. Für solche Nuklide wird es deshalb besonders 

wichtig sein, durch strenge Qualitätssicherung der Abfallbehandlungsprozes­

se zu erreichen, dass die spezifizierten oberen Grenzen, für die das B~ 

Lager ausgelegt ist, eingehalten werden. Abgesehen von solch seltenen Aus­

nahmen haben die Ungewissheiten im Abfal1 inventar für die Aussagen über die 

Sicherheit der Endlager keine erhebliche Bedeutung; für den Machbarkeits­

nachweis sind die Datenerhebungen der Nagra genügend fein. 

Neben den hochaktiven Abfällen teilte die Nagra dem Endlager des Typs C 

auch die Abfallsorte WA-4 (Hülsen und Endstücke abgebrannter Brennelemente) 

ZU; alle anderen Abfälle sind dem Endlager des Typs B zugewiesen. Ein frü­

her einmal diskutiertes Endlager vom Typ A [5] für den Grossteil der Still­

legungsabfälle ist im Projekt Gewähr nicht vorgesehen. Für die HSK stellt 

die vorgeschlagene Endlagerzuteilung eine vertretbare Variante unter ande­

ren möglichen Varianten dar. Bei einem solchen Zweilagerkonzept ist zu ent­

scheiden, welche der WA-Abfälle mit den langlebigen, höhertoxischen a-

Strahlern des besseren Schutzes im C-Lager bedürfen und welche im B-Lager 

beseitigt werden können. Die Nagra entschied sich im Projekt Gewähr dafür, 

von den schwach- und mittelaktiven Abfällen nur die Abfallsorte WA-4 im C-

Lager zu beseitigen, was nicht ganz einsichtig ist, denn bei allen drei 

mittelaktiven WA-Sorten {WA-2/4/6) sind die Gesamtaktivitäten und die Akti­

vitätskonzentrationen der a-Strahler von derselben Grössenordnung, Im Ein­

klang mit der Nagra ist die HSK jedoch der Ansicht, dass die für das 

Projekt Gewähr gültige Zuteilung bloss eine vorläufige Arbeitsannahme ist, 

welche die zukünftige Endlagerzuteilung nicht präjudizieren soll. Die end­

gültige Zuteilung lässt sich erst bestimmen, wenn der Schutzgrad eines kon­

kreten Lagers für schwach- und mittelaktive Abfälle definitiv beurteilt 

werden kann; dann wird sich auch die Frage entscheiden lassen, wohin die 

erwähnten Abfälle aus der Wiederaufarbeitung gehören. 
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Um das Gefährdungspotential der radioaktiven Abfälle zu kennzeichnen, be­

nutzt man den Begriff der Toxizität. Darunter versteht man die Summe der 

mit den Dosisfaktoren multiplizierten Aktivitäten der einzelnen Nuklide. 

Die Toxizität einer gegebenen Menge radioaktiver Abfälle entspricht der hy­

pothetischen Dosis, die entstünde, wenn die gesamte Menge von Menschen ein­

genommen würde; die Toxizität ist eine extensive Grösse: Die doppelte Menge 

einer gegebenen radioaktiven Substanz hat die doppelte Toxizität. Die Toxi-

zitätsberechnungen der Nagra, die mit den Nachprüfungen der HSK überein­

stimmen, gestatten einige wichtige Folgerungen (Abb. 5.1). 

Die Toxizität des B-Lagers, welche im übrigen weitgehend von den Abfällen 

aus der Wiederaufarbeitung bestimmt wird, ist etwa hundertmal geringer als 

die des C-Lagers, Im C-Lager dominieren die hochaktiven Abfälle (WA-1) 

gegenüber den WA-4-Abfällen wiederum im Verhältnis von etwa 100:1. Diese 

Verhältnisse begründen das grössere Gewicht des C-Lagers für die Beurtei­

lung des Projekts Gewähr und erklären auch, warum die Nagra - für das 

Projekt Gewähr - die Abfälle der Sorte WA-4 nicht in die Sicherheitsanalyse 

des C-Lagers einbezog. Der langfristige zeitliche Verlauf der Toxizität ist 

in beiden Lagern etwa der gleiche: Zuerst nimmt sie relativ rasch ab; nach 

einigen lO'OOO Jahren ist die weitere Abnahme durch den langsamen Zerfall 

des dominierenden Nuklids bestimmt (Neptunium-237 mit einer Halbwertszeit 

von 2,14 Millionen Jahren). 

Zum Vergleich lässt sich berechnen, dass nach einigen Millionen Jahren das 

Gesamtinventar des C-Lagers etwa dieselbe Toxizität hat, wie die natürli­

chen radioaktiven Stoffe, die sich in der 500 m mächtigen Schicht des 

Wirtgesteins über der Endlagergrundfläche befinden (Abb. 5.1). Nach etwa 

100 Millionen Jahren hat das Abfal1 inventar des C-Lagers dieselbe Toxizität 

wie das Gesteinsvolumen, das beim Lagerbau ausgebrochen wurde. 
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Abb. 5.1: Toxizitätsinventare [nach NGB 85-02] 

Wie jeder Vergleich hinkt indessen auch der Vergleich der Toxizitäten. 

Massgebend für die Auswirkungen radioaktiver Stoffe sind nicht allein die 

Toxizitäten, sondern viel mehr die Freisetzungsraten, die angeben, welcher 

Bruchteil der Toxizität in die Biosphäre gelangt. Letztlich sind nur die 

berechneten Strahlendosen das gültige Mass für eine radiologische Gefähr­

dung, Aus diesen Gründen ist auch die relative Gewichtung der verschiedenen 

Abfallsorten eines Endlagers mittels ihrer Toxizität nur als vorläufig zu 

betrachten, und die HSK erwartet, dass in künftigen Sicherheitsstudien die 

Auswirkungen sämtlicher Abfallsorten berechnet werden. 
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5.3 Bautechnik 

Das Endlager vom Typ C besteht im wesentlichen aus drei Bereichen: der 

oberirdischen Empfangsanlage, den beiden Zugangsschächten und dem eigent­

lichen Endlagerbereich in 1200 m Tiefe mit Lagerstollen und -silos und Ver­

bindungsstollen (Abb. 4,1). Die genaue Gestaltung des Endlagerbereichs 

lässt sich heute noch nicht festlegen, da sie den geologischen Verhältnis­

sen angepasst werden muss. Vor der Auslegung will die Nagra deshalb zuerst 

einen Schacht abteufen und einen Sondierstollen vortreiben, der den Endla­

gerbereich umfährt, Sie behält sich auch vor, den Endlagerbereich stockwerk­

artig zu gliedern, um damit allfälligen Störzonen auszuweichen. Die HSK be­

grüsst diese Flexibilität, da sie mehr Freiheit in der Wahl eines Endlager­

standorts geben kann. 

Nach Ansicht der HSK ist der Bau eines Endlagers vom vorgesehenen Typ unter 

den felsmechanischen Gegebenheiten des Referenzstandorts realisierbar. Für 

das Abteufen der Schächte kann man auf die Erfahrungen des Bergbaus zurück­

greifen; in den vergangenen 20 Jahren sind weltweit viele Schächte auf rund 

1000 m und einige tiefer abgeteuft worden. Die technischen Probleme der 

Ausführung werden bei einem konkreten Projekt noch genauer abzuklären sein; 

besondere Aufmerksamkeit verdient dabei die Frage des Wassers, das während 

des Baus in den Schacht eindringen kann. Die Nagra sieht vor, die Endlager­

stollen soweit als möglich mit einer Vollschnittmaschine zu fräsen. Die HSK 

betrachtet das Fräsen als grundsätzlich gute Lösung, weil dabei die Auf-

lockerungszone um die Stollen kleiner ist als beim konventionellen Spreng­

vortrieb, was sich auf die Wasserdichtheit der verfüllten Stollen und damit 

auch auf die Sicherheit der Endlagerung günstig auswirkt. Voraussetzung für 

den Fräsvortrieb sind allerdings gute felsmechanische Eigenschaften über 

einen grossen Bereich des Lagergebiets. Sollten diese nicht vorhanden sein, 

müssten die Auswirkungen anderer Ausbruchverfahren in der Sicherheitsanaly­

se und bei der Planung eines Ausführungsprojekts berücksichtigt werden. 

Um die Sicherheitsanalyse nicht zu komplizieren, sah die Nagra im Baukon­

zept einen möglichst sparsamen Einsatz von Beton vor. Nach Auffassung der 

HSK ist ein solches Vorgehen bei den angenommenen guten felsmechanischen 
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Eigenschaften des Wirtgesteins (sogenannter "kompakter Granit") zunächst 

vertretbar. Sie weist jedoch darauf hin, dass auch Gesteinspartien mit 

schlechteren Eigenschaften angetroffen werden könnten, was bei weitgehendem 

Verzicht auf die bautechnisch angezeigte Verwendung von Beton die Auslegung 

des Lagers und letztlich auch die Wahl des Standorts stark einschränken 

würde. Sie empfiehlt deshalb, den Beton in die Sicherheitsrechnung einzube­

ziehen, wozu die Nagra bereits neuere Arbeiten begonnen hat; dabei sind 

auch die Betonmengen der Lagersilos für die mittelaktiven Abfälle zu be­

rücksichtigen. Falls sich zeigt, dass der Beton keinen nachteiligen Ein­

fluss auf die Sicherheit hat, fällt die oben erwähnte Einschränkung dahin. 

Vor dem endgültigen Verschluss des Lagers müssen alle unterirdischen 

Hohlräume verfüllt und versiegelt werden, damit keine gut wassergängigen 

Verbindungen zwischen Endlager und Biosphäre zurückbleiben. Besonders 

strenge Anforderungen sind dabei an die Versiegelung der Schächte zu stel­

len, weil diese die kürzest mögliche Verbindung zur Biosphäre bilden. Die 

Nagra sieht vor, als Füllmaterial hauptsächlich ein Bentonit-Sand-Gemisch 

zu verwenden; in Schlüsselzonen an ausgesuchten Stellen will sie als zu­

sätzliche hydraulische Barriere den Schacht scheibenförmig ausweiten und 

mit Blöcken aus hochverdichtetem Bentonit ausfüllen. Die HSK hält dieses 

Konzept für tauglich. Allerdings bestehen heute noch wenig Erfahrungen mit 

solchen Versiegelungen, da im üblichen Bergbau nie die gleichen strengen 

Anforderungen galten; insbesondere weiss man noch wenig über die Langzeit­

beständigkeit der Versiegelungen. Weitere Anstrengungen werden deshalb nö­

tig sein. Da jedoch der Verschluss des Endlagers kaum vor der zweiten Hälf­

te des nächsten Jahrhunderts erfolgen wird, ist nach Ansicht der HSK genü­

gend Zeit vorhanden, die nötigen Grundlagen zu beschaffen und geeignete Me­

thoden für eine sichere Verfüllung und Versiegelung zu entwickeln und zu 

erproben. 

Abschliessend hält die HSK fest, dass sie - bei den gegebenen felsmechani­

schen Eigenschaften des Referenzstandorts ~ keine prinzipiellen Gründe 

sieht, die einer bautechnischen Realisierung des Endlagers entgegenstünden. 



- 41 

5.4 Geologie 

Die Geosphäre hat für die Sicherheit eines Endlagers eine grosse Bedeutung. 

Nicht nur schützt sie das Lager gegen Einwirkungen von der Oberfläche her 

und trägt als natürliche Barriere durch Rückhaltung und Verdünnung der Ra­

dionuklide direkt zur Sicherheit bei, sondern sie bildet auch das Umfeld 

der technischen Barrieren und diktiert die Bedingungen, unter denen sich 

diese bewähren müssen. Während der Projektant eines Endlagers die techni­

schen Barrieren den Bedingungen anpassen kann, muss er die geologischen Ei­

genschaften eines einmal gewählten Standorts so akzeptieren, wie sie sind. 

Zuerst aber muss er diese Eigenschaften kennen. Selbst wenn die Geosphäre 

keine direkte Sicherheitsfunktion hätte, gibt es einen guten Grund, weshalb 

man die geologische Situation eines Endlagergebietes gründlich verstehen 

muss. Mit der Endlagerung überantwortet man gewissermassen der Geosphäre 

potentiell gefährliche Stoffe zur langfristigen Verwahrung; man tut das 

nur, wenn man durch genügendes Wissen überzeugt ist, dass man keine unbe­

kannten, möglicherweise ungünstigen Fakten übersehen hat. Einem ungenügend 

bekannten "Treuhänder" überträgt man keine "Verantwortung", Alle diese 

Ueberlegungen zeigen, welche Bedeutung der guten Kenntnis der Geosphäre zu­

kommt , 

Als geologischer Träger des C-Lagers ist im Projekt Gewähr das kristalline 

Grundgebirge der Nordschweiz vorgesehen, ein Gebiet, das erstmals durch das 

erdwissenschaftliche Untersuchungsprogramm der Nagra einschliesslich Son­

dierbohrungen gezielt untersucht worden ist. Allerdings stützt sich das 

Projekt Gewähr weitgehend nur auf die Bohrung Böttstein ab. Die Auswertung 

des umfangreichen Datenmaterials ist im Gang, doch steht die wichtige re­

gionale geologische Synthese einstweilen noch aus, die durch Interpretation 

der Daten ein plausibles Bild des geologischen Aufbaus herstellen soll. Die 

HSK geht im folgenden auf die wichtigsten geologischen Fragen des C-

Projekts ein und äussert sich zur regionalen Geologie (Störungszonen und 

Schollengrösse, Granitkörper, Permokarbontrog, Temperaturfeld), zum geolo­

gischen Datensatz für den Endlagerbereich und zu den Langzeitszenarien; die 

Ergebnisse einer Expertise über die Tektonik der Nordschweiz (H.P. Laub­

scher) sind mit berücksichtigt. Die Aeusserungen beschränken sich auf die 
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Standortregion der bisherigen sechs Sondierbohrungen und lassen das eben­

falls in Betracht gezogene Gebiet des Kantoris Schaffhausen ausser acht, 

weil dort der kristalline Untergrund noch kaum erforscht ist. 

5,4,1 Störungszonen und Schollengrösse 

Der kristalline Sockel der Nordschweiz ist von einem Netz mehr oder weniger 

ausgeprägter Störungszonen durchzogen, an denen tektonische Bewegungen 

stattgefunden haben und teilweise noch stattfinden. In den Gewährsberichten 

unterschied die Nagra verschiedene Typen von Störungszonen, die sie im 

Nachbericht [1] genauer umschrieb. Den grossen Störungen 1, Ordnung will 

sie bei der Festlegung des Standorts ausweichen, indem sie eine genügend 

grosse von solchen Störungen begrenzte Grundgebirgsscholle auswählt. Die 

Störungen 2. Ordnung zerlegen die Scholle in Teilschollen; die Nagra nennt 

sie auch "Layout-bestimmende" Störungszonen, weil sie ihnen durch die geo­

metrische Auslegung des Endlagers ausweichen will. Die kleinen Störungen 3. 

Ordnung dürfen die Lagerstollen durchsetzen, wobei dann an den Kreuzungs­

stellen keine Abfallbehälter eingelagert werden. Die Machbarkeit des C~ 

Lagers im Kristallin hängt zunächst davon ab, ob eine genügend grosse 

Grundgebirgsscholle zwischen Störungen 1. Ordnung gefunden werden kann; 

ferner müssen die Teilschollen zwischen Störungen 2. Ordnung genügend gross 

sein, um zumindest Teile des Lagers aufnehmen zu können; schliesslich sol­

len die Störungen 3, Ordnung so weit auseinander liegen, dass in den da­

zwischen liegenden Stollenabschnitten noch hinreichend Lagerraum bleibt, 

Störungszonen zu erkennen und zu charakterisieren ist schwierig, weil der 

Kristallinsockel unter Sedimentschichten mit Mächtigkeiten bis zu mehreren 

hundert Metern liegt und die Störungszonen nur dort geologisch kartierbar 

sind, wo sie sich durch die Sedimente bis an die Oberfläche durchgepaust 

haben. Grundsätzlich können hier geophysikalische Untersuchungen mit künst­

lich ausgelösten seismischen Wellen weiterhelfen, doch sind die Ergebnisse 

wegen der Sedimentüberdeckung und der geringen seismischen Kontraste des 

Kristallins schwierig auszuwerten und lassen oft mehrere Interpretationen 
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zu. Die Nagra führte im üntersuchungsgebiet ausgedehnte seismische Untersu­

chungen durch; die HSK erwartet von der noch ausstehenden Auswertung einen 

wesentlichen Beitrag zur kommenden regionalen Synthese der Geologie. Diese 

Synthese wird auch den geologischen Werdegang des Gebiets berücksichtigen 

müssen, denn ein tieferes Verständnis der tektonischen Struktur ist nur 

aufgrund ihrer Geschichte möglich. 

Nach Ansicht der HSK und ihres Experten ergibt sich aus dem vorliegenden 

Material heute etwa folgendes Bild über Störungszonen und Schollengrössen, 

wobei die Aussagen als vorläufig zu gelten haben und in Zukunft noch näher 

abzuklären sind. 

- Der kristalline Untergrund hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. 

Das Netz der Störungszonen ist dichter und die Schollen sind kleiner als 

zu Beginn der Arbeiten angenommen; so gibt es Hinweise aus der Seismik, 

dass möglicherweise zwischen den Sondierbohrungen Böttstein und Leuggern 

eine Serie von Bruchflächen im Abstand von 300-500 m voneinander liegt. 

Ob dies ein Lager dort verunmöglicht, lässt sich aufgrund heutiger Kennt­

nisse nicht sagen; die Einordnung der Störungszonen und ihre Bedeutung 

für die Lagereignung sind noch zu untersuchen. 

- Wenn eine Störungszone lange Zeit inaktiv war, heisst das noch nicht, 

dass sie nicht wieder als Bewegungsfläche reaktiviert werden kann, wenn 

die Bedingungen des regionalen Spannungsfeldes dafür günstig sind. Bewe­

gung an einer Störungszone ist indessen nicht von vornherein ein Aus­

schliessungsgrund für ein Endlager; was von der Sicherheit her zulässig 

ist, muss die gezielte Untersuchung der konkreten Störungszone zeigen. 

- Der Zusammenhang zwischen Störungszonen und Wasserführung im Kristallin 

ist komplex und vielfältig. Häufig sind die Bewegungszonen undurchlässig, 

und der Wassertransport erfolgt stattdessen entlang von Klüften oder Gän­

gen im Innern der Schollen, Aus der tektonischen Struktur allein kann man 

nicht ohne weiteres auf die hydrogeologischen Verhältnisse schliessen. 

Entscheidend für die Wasserführung einer Störungszone kann sein, ob sie 

hydrothermal überprägt ist, das heisst ob heisse Wässer im Laufe der geo-



logischen Geschichte die mineralogische Zusammensetzung der Störungszone 

verändert, alte Wasserfliesswege geschlossen und allenfalls neue ge­

schaffen haben. Solche hydrothermal verursachten Erscheinungen, die re­

gional unterschiedlich stark auftreten, sind ein wichtiger Untersuchungs­

gegenstand bei der Standortsuche im kristallinen Grundgebirge, 

Die Nagra geht davon aus, dass aus Gründen der tektonischen Stabilität 

das Endlager von der nächstgelegenen grossen Störungszone einen Abstand 

von mindestens 1500-2000 m einhalten soll. Unterstellt man die heute be­

kannten grossen Störungen, so verbleiben in der untersuchten Region nörd­

lich des Permokarbon-Trogs nur noch zwei kleine Gebiete, welche dieser 

Abstandsbedingung genügen. Ob allenfalls kleinere Abstände vertretbar wä­

ren, musste noch untersucht werden. 

Die Nagra nimmt im Nachbericht [1] aufgrund von Plausibi1itatsuberlegungen 

an, dass in der Untersuchungsregion eine geeignete, genügend grosse Scholle 

vorhanden ist. Ob diese Annahme tatsächlich zutrifft, lässt sich jedoch 

heute noch nicht beurteilen. Aber auch wenn es eine solche Scholle gibt, 

wird es nicht einfach sein, sie zu finden und zu erkunden. Weil die Struk­

turen des Grundgebirges mit geophysikalischen Fernuntersuchungen nur sehr 

schwierig zu erfassen sind, wird man stark auf die Naherkundung durch Boh­

rungen angewiesen sein, was wiederum die Gefahr birgt, das Wirtgestein 

durch zu viele Perforationen in seinem Schutzwert zu beeinträchtigen. 

5.4.2 Granitkörper 

Granit ist im Projekt Gewähr das Wirtgestein für das C-Lager. Im Untersu­

chungsgebiet tritt Granit in Form von Granitkörpern auf, die in die eben­

falls kristallinen Gneise eingedrungen sind; ein solcher Granitkörper wurde 

beispielsweise in Böttstein angebohrt. Heute ist noch wenig bekannt über 

die Grösse und Verbreitung der Granitkörper. Im Nachbericht [1] äussert 

sich die Nagra zu dieser Frage und argumentiert mit statistischen Ueberle­

gungen und Analogieschlüssen aus anderen Kristallingebieten, dass auch im 
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Untersuchungsgebiet genügend grosse Granitkörper erwartet werden dürfen. 

Die Argumente sind nicht unbedingt überzeugend, weil die Statistik zu 

stark von der Auswahl des ausgewerteten Gebiets abhängt und zudem wenig 

aussagt über die Verhältnisse in der Endlagertiefe. Ob allenfalls auch 

Gneise für eine Endlagerung geeignet wären, musste durch eine Standort- und 

gesteinsspezifische Sicherheitsanalyse gezeigt werden. 

5.4.3 Permokarbon-Trog 

Im Verlauf der Sondierbohrungen und seismischen Untersuchungen stellte sich 

heraus, dass unter weiten Teilen des Juras ein tiefer Trog liegt, der mit 

permischen und karbonischen Sedimenten gefüllt ist. Dieser sogenannte nord­

schweizerische Permokarbon-Trog bildet mit seiner Ausdehnung ein dominantes 

geologisches Element der Standortregion, und sein Werdegang ist tektonisch 

mit den Strukturen des kristallinen Grundgebirges eng verknüpft. Jede künf­

tige regionale Synthese muss den Permokarbon-Trog einbeziehen. Erste, noch 

vorläufige Auswertungen des HSK-Experten ergaben, dass der Trog ausseror­

dentlich kompliziert aufgebaut ist. Starke Kompressions- und Längsverschie­

bungskräfte deformierten die Trogfüllung; an den Rändern können steil auf­

geschobene Kristallinkörper in den Trog hineinragen. An seiner tiefsten 

Stelle könnte der Trog bis 7000 m reichen. 

Es gibt verschiedene Gründe, warum der nordschweizerische Permokarbon-Trog 

für ein Endlagervorhaben im kristallinen Grundgebirge eine grosse Bedeutung 

hat. Zunächst schränkt er das Standortgebiet erheblich ein. Wenn er mehrere 

Kilometer tief ist, beeinflusst er ferner massgeblich die Strömungs­

verhältnisse des tiefen Grundwassers, indem er entweder bei geringer Durch­

lässigkeit die allgemeine Süd-Nord-Strömung, wie sie das hydrogeologische 

Modell der Gewährsberichte ergibt, hindert, oder bei grosser Durchlässig­

keit eine Ablenkung der Strömung nach Osten oder Westen verursacht. 

Schliesslich ist auch zu bedenken, dass die extreme Deformationstektonik 

nicht auf den Trog beschränkt war, sondern sich in den angrenzenden Kri­

stallinsockel fortsetzte, wo sie zur Zerblockung des Grundgebirges geführt 
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hat. Nach Ansicht der HSK sind diese Fragen näher zu untersuchen, bevor man 

ein Ausführungsprojekt im kristallinen Sockel der Nordschweiz in Betracht 

zieht. 

5.4,4Temperaturfeld 

Die ungestörte Felstemperatur in der Endlagertiefe darf aus praktischen 

Gründen des Baus und Betriebs des Endlagers einen Höchstwert von 55-60°C 

nicht überschreiten. Ferner ist auch wichtig, dass die Bentonitverfüllung 

e;" Lagerstollen durch die Wärmeprodukton der radioaktiven Abfälle nicht zu 

stark erwärmt wird. Anderseits soll aber nach den Projektannahmen der Nagra 

das Endlager von etwa 1000 m Kristal 1ingestein überdeckt sein. Da die Erd­

wärme mit zunehmender Tiefe entsprechend dem örtlichen geothermischen Gra­

dienten steigt und die Oberfläche des kristallinen Grundgebirges allgemein 

gegen Süden zu absinkt, schränkt die Kombination der Temperaturbedingung 

mit der Ueberdeckungsbedingung das Gebiet ein, in welchem ein Endlagerstand­

ort noch zu finden ist. Die Temperaturkarten der Nagra basieren auf der 

vereinfachenden Annahme, dass die geothermischen Gradienten tiefenunabhän­

gig sind. Das Institut für Geophysik der ETH-Zürich stellte aus den verfüg­

baren Daten neue Karten zusammen [Expertenbericht Eugster-Rybach für die 

Untergruppe Geologie der AGNEB], die einen tiefenabhängigen Gradienten be-

.^ücksichti'^en. Diese Tem^eraturk^rte.^ ö̂-jncsr» Tiioammcn mT*. .aTriita.»-. ̂ ô̂ +̂-ĉ  /-I«3.K̂  

Kristallinoberfläche, dass das mögliche Standortgebiet auf einen schmalen 

Streifen zwischen Permokarbon-Trog und Rhein und auf Gebiete des Kantons 

Schaffhausen beschränkt ist. 

Das untere Aaretal, mit den Sondierbohrungen Böttstein, Leuggern und Rini­

ken, weist eine bekannte geothermische Anomalie auf: Die geothermischen 

Gradienten sind höher und der Wärmefluss aus dem Erdinnern ist rund doppelt 

so gross wie im schweizerischen Mittel. Die Ursache der Anomalie ist noch 

nicht eindeutig geklärt. Unter den theoretisch denkbaren Möglichkeiten ist 

die plausibelste Erklärung die, dass erwärmtes Tiefenwasser in grösserem 

Ausmass aufsteigt. Das könnte einen schwerwiegenden Einfluss auf die Beur-


























































































































































